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Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom 5. Oktober 2021 

 

6.0.4 Kommunale Planung 231 

 Gemeinde Schwerzenbach; Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung (BZO); 

Anhörung gemäss § 7 PBG; Stellungnahme  

 

IDG-Status: öffentlich Medienmitteilung ☐  

Website  ☒  

 

Ausgangslage 

Mit Schreiben vom 2. September 2021 informiert die Gemeinde Schwerzenbach über die 

Gesamtrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO), und lädt die Gemeinde zur Anhörung 

ein.  

 

Gemäss kantonalem Raumordnungskonzept soll das künftige Bevölkerungswachstum im 

Kanton Zürich zu 80 Prozent in den beiden sogenannten Handlungsräumen «Stadtlandschaf-

ten» und «urbane Wohnlandschaften» stattfinden. Das Gebiet Uster–Volketswil (inkl. 

Schwerzenbach) liegt in diesen Räumen und ist daher bedeutend für die langfristige Raum-

entwicklung des Kantons Zürich.  

 

Die vorliegende Revision der BZO basiert auf einer Siedlungsentwicklung nach Innen. Sie 

bedingt eine Umstrukturierung und Weiterentwicklung bestehender Siedlungsgebiete. Damit 

dieser angestrebte Siedlungsumbau in einer hohen Qualität erfolgt, weisen die von einer 

planerischen Massnahme betroffenen Gebiete eine Gestaltungsplanpflicht auf. Primär liegt 

der Fokus auf der Umstrukturierung des Bahnhofgebiets.  

 

Erwägungen 

Es wird begrüsst, dass die geplante Verdichtung an eine Gestaltungspflicht geknüpft ist und 

dass in der BZO auch Themen wie Ökologie und Biodiversität, Energieversorgung und Mobi-

litätskonzept eingeflossen sind. An dieser Stelle sei explizit nochmals auf die Möglichkeit der 

Abwärmenutzung von der ARA Bachwis hingewiesen. 

 

Die Prüfung der Unterlagen hat ergeben, dass die Interessen der Gemeinde Fällanden durch 

die Änderungen nicht beeinträchtigt werden und die Revision der kommunalen Nutzungspla-

nung in zustimmendem Sinne zur Kenntnis genommen werden kann. 

 

Beschluss 

 

1. Die Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, inkl. Zonenplan, wird zustimmend zu 

Kenntnis genommen.  
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